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Kleine Anfrage mit Antwort 

Wortlaut der Kleinen Anfrage 

der Abgeordneten Dr. Gabriele Heinen-Kljajić (GRÜNE), eingegangen am 12.10.2010 

Wird der Masterzugang in Niedersachsen zum Nadelöhr? 

Ursprünglich sollte mit der Bologna-Reform der Bachelor als Regelabschluss gelten. Für die Pla-
nungen wurde angenommen, dass nur ca. ein Drittel der Studierenden einen Masterabschluss an-
schließen würden. Aktuellen Untersuchungen zufolge stellt sich die tatsächliche Situation an den 
Hochschulen jedoch anders dar. 

Zum Wintersemester 2010/2011 werden auch in Niedersachsen die ersten großen Bachelorjahr-
gänge in die Masterstudiengänge drängen. Kritische Stimmen befürchten, dass die Plätze bei Wei-
tem nicht für alle Bewerber ausreichen werden. Laut tageszeitung vom 24. August 2010 haben sich 
die Kultusministerkonferenz und das Bundesbildungsministerium jedoch bisher noch nicht mit dem 
zu erwartenden Verhältnis von Angebot und Nachfrage nach Masterstudienplätzen auseinanderge-
setzt oder bereits belastbare Daten darüber erhoben. Noch im Sommer 2009 verkündete Bundes-
bildungsministerin Schavan, dass der Übergang vom Bachelor zum Master problemlos möglich 
sein müsse. Studierende sollten selbst entscheiden können, ob sie einen Master machen wollen 
oder nicht. Sie sei gegen eine Quote, versicherte sie dem Tagesspiegel am 8. Juli 2009.  

Eine offizielle Quote für den Übergang zum Master gibt es in Niedersachsen - wie in allen anderen 
Bundesländern auch - tatsächlich nicht. Andererseits gibt es keine Informationen darüber, wie sich 
das Verhältnis von angebotenen und nachgefragten Masterstudienplätzen tatsächlich darstellt. 
Wegen uneinheitlicher Vorgaben und unklarer Quoten fühlen sich derzeit viele Studierende verun-
sichert. 

Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 

1. Wie viele Masterstudiengänge mit welchen Studienplatzkapazitäten gibt es (aufgeteilt in kon-
sekutive und nicht-konsekutive Masterstudiengänge) 

a) an den niedersächsischen Universitäten und 

b)  an den niedersächsischen Fachhochschulen? 

2. Wie stellt sich das Verhältnis zwischen Bachelorstudienplatzkapazitäten und Masterstudien-
platzkapazitäten in konsekutiven Studiengängen in den vergangenen drei Jahren und aktuell 
dar (aufgeschlüsselt nach Hochschulen, Studiengängen und Jahren)?  

3. Wie stellt sich die Auslastung der Masterkapazitäten aufgeschlüsselt nach Hochschulen und 
Studiengängen in den vergangenen drei Jahren und aktuell an den niedersächsischen Hoch-
schulen dar? 

4. Wie stellt sich in den vergangenen drei Jahren und aktuell das Verhältnis von Angebot und 
Nachfrage nach Studienplätzen konsekutiver und nicht-konsekutiver Masterstudiengänge an 
den niedersächsischen Hochschulen dar (aufgeschlüsselt nach Hochschulen und Studien-
gängen und Jahren; Verhältnis von Bewerbern zu Zulassungen in den Auswahlverfahren)? 

5. Welche Auswahlkriterien werden an den niedersächsischen Hochschulen beim Zugang zum 
Masterstudium angewendet (aufgeschlüsselt nach Hochschulen und Studiengängen)? 

6. Wie viel Prozent der Zulassungen landesweit werden ausschließlich über die Durchschnitts-
note im Bachelor entschieden und wie viel Prozent durch andere oder weitere Auswahlkrite-
rien wie Gespräche, Tests, Motivationsaufsätze, spezielle Kenntnisse, Berufserfahrung etc.? 

7. Wie bewertet die Landesregierung die Möglichkeit, den Hochschulen Vorgaben bezüglich un-
tereinander abgestimmter einheitlicher Kriterien in Zulassungs- und Auswahlverfahren für das 
Masterstudium zu machen? 
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8. Wie sieht die Zusammensetzung der Masterstudierenden an den Universitäten und Fach-
hochschulen aus, d. h. wie viel Prozent der zugelassenen Studierenden in Masterstudiengän-
gen haben 

a) einen Bachelorabschluss derselben Hochschule, 

b) einen Bachelorabschluss einer anderen Hochschule; und davon: einen Bachelorabschluss 
einer anderen Hochschule eines anderen Bundeslandes, 

c) bei Universitäten: einen Bachelorabschluss einer Fachhochschule, 

d) bei Fachhochschulen: einen Bachelorabschluss einer Universität? 

9. Wie bewertet die Landesregierung die Durchlässigkeit zwischen den Bachelor- und Master-
studiengängen verschiedener Hochschulen, verschiedener Hochschulformen und verschiede-
ner Bundesländer bis zum heutigen Zeitpunkt? Welche Maßnahmen plant die Landesregie-
rung, auch im Hinblick auf die Empfehlungen der Arbeitsgruppe zur Weiterentwicklung des 
Bologna-Prozesses in Niedersachsen, zur Verbesserung der Situation konkret zu ergreifen? 

10. Welche Durchschnittsnotenwerte, mit denen Bachelorabsolventen in vergangenen Auswahl-
verfahren einen Masterstudienplatz erhalten haben, haben sich in den vergangenen Jahren in 
den nachfolgenden Studienfächern etabliert: 

a) Lehramtsstudiengänge, 

b) Ingenieurwissenschaften, 

c) Agrar- und Forstwissenschaften, 

d) Wirtschaftswissenschaften, 

e) Gesellschafts- und Sozialwissenschaften, 

f) Sprach- und Kulturwissenschaften und 

g) Kunst und Gestaltung? 

11. Wie schätzt die Landesregierung die zukünftige Situation des Übergangs vom Bachelor- zum 
Masterstudium an den niedersächsischen Hochschulen ein, und welche Übergangsquoten 
legt sie bei der landesweiten Kapazitätsplanung zugrunde? 

Wie gedenkt die Landesregierung der durch den doppelten Abiturjahrgang spätestens ab 
2014 ansteigenden Nachfrage nach Masterstudienplätzen gerecht zu werden? 

12. Wie bewertet die Landesregierung die Kritik, beispielsweise des Konstanzer Hochschulfor-
schers Tino Bargel, die Studierenden seien wegen der unklaren Zulassungsmechanismen 
stark verunsichert, weshalb die Kriterien allgemeingültiger und transparenter gestaltet werden 
müssten? 

13. Wie bewertet die Landesregierung die Aussage der Bundesbildungsministerin Schavan, sie 
wolle keine Quote, und jeder Studierende solle sich frei für ein Masterstudium entscheiden 
können? 

14. Welche Position vertritt Niedersachsen hinsichtlich der Übergangsproblematik zwischen Ba-
chelor- und Masterstudium derzeit in den Diskussionen der Kultusministerkonferenz? 

15. Welche Informationen liegen der Landesregierung bezüglich der Akzeptanz des Bachelorab-
schlusses als ausreichende Berufsqualifizierung seitens der Arbeitgeber vor? 

16. Ist der Landesregierung bekannt, ob es an niedersächsischen Hochschulen - wie an der 
Hamburger Universität - sogenannte Studierfähigkeitstest gibt, die den Zugang zum Master-
studium regeln und die von den Teilnehmern bezahlt werden müssen - und wenn ja: an wel-
chen Hochschulen, in welchen Studiengängen, mit welchen Teilnahmekosten? 

(An die Staatskanzlei übersandt am 20.10.2010 - II/721 - 805) 
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Antwort der Landesregierung  

Niedersächsisches Ministerium Hannover, den 14.01.2010 
 für Wissenschaft und Kultur 
 - M - 01 420-5/805 - 

Mit der Einführung des gestuften Studiensystems wurde der Bachelorabschluss als ein erster, be-
rufsqualifizierender Abschluss etabliert. Aus diesem Grund wird bei den in Niedersachsen gesetz-
lich vorgeschriebenen Akkreditierungen die berufliche Relevanz der Studiengänge eingehend 
überprüft. Neben Vertretern der Wissenschaft und der Studierenden sind immer auch Vertreter aus 
der Berufspraxis hieran beteiligt. Aktuelle Untersuchungen zeigen deutlich, dass mit einem Bache-
lorabschluss der Einstieg in ein Berufsleben gelingt und eine hohe Akzeptanz der Bachelor-
abschlüsse gegeben ist. Dies wird auch bei der Antwort zu Frage 15 noch ausführlicher dargestellt. 
Daraus folgt, dass nicht jeder Bachelorabsolvent unmittelbar ein Masterstudium aufnehmen wird. 
Ein 1 : 1-Übergang vom Bachelor- in das Masterstudium war im Rahmen des Bologna-Prozesses 
nicht geplant und entspricht weder dem Interesse der Studierenden noch dem Bedarf des Arbeits-
marktes oder dem Interesse der Wissenschaft.  

Wichtige weitere Ziele der Bologna-Reform waren und sind die Förderung der Mobilität und des 
Lebenslangen Lernens. Die gestuften Studiengänge bieten hierfür vielfältige Möglichkeiten. Der 
Eintritt in das Berufsleben mit einer späteren Aufnahme eines weiterbildenden Studiengangs, ein 
Hochschulwechsel oder die Erweiterung des erworbenen Qualifikationsprofils durch gezielte fachli-
che Akzentuierung sind attraktive Möglichkeiten, die den Studierenden offen stehen.  

Hieraus ergibt sich, dass nicht für jeden Studienanfänger in einem Bachelorstudiengang zwangs-
läufig ein Masterstudienplatz an der gleichen Hochschule und in dem gleichen Fach bereit gehalten 
werden kann und muss. Damit würde die Studienanfängerkapazität im Bachelorbereich unnötig 
verringert werden.  

Die Herausforderung bei der Reform bestand darin, einerseits die Betreuungsrelationen zu verbes-
sern, gleichzeitig möglichst wenig Studienplatzkapazitäten abzubauen und trotzdem ein ausgewo-
genes Verhältnis von Angeboten im Bachelor- und Masterbereich herzustellen. Durch die Über-
nahme der Curricular-Normwerte der alten neunsemestrigen Diplomstudiengänge auf die neuen, 
meist sechssemestrigen Bachelorprogramme in den sogenannten Massenfächern an Universitäten 
und die Einführung der Studienbeiträge konnten die Studienbedingungen in Niedersachsen erheb-
lich verbessert werden.  

Es galt bei der Einführung der gestuften Studiengänge abzuschätzen, wie hoch der Anteil der ge-
eigneten Bachelorstudierenden sein würde, die nach Beendigung ihres Studiums ein Masterstudi-
um aufnehmen würden. Erfahrungswerte waren hierfür nicht vorhanden. Bereits zu Beginn der Um-
stellung auf die gestufte Studienstruktur wurden in Niedersachsen Vorkehrungen getroffen und 
Masterkapazitäten ausgewiesen und angeboten. Hinzu kommt, dass Niedersachsen eines der we-
nigen Bundesländer ist, das die Studienplatzkapazitäten über alle Hochschulen in staatlicher Ver-
antwortung und Studiengänge hinweg detailliert darstellen und dadurch auf eventuelle Engpässe, 
die sich aus dem Verhältnis von angebotenen und nachgefragten Studienplätzen ergeben, schnell 
und sachgerecht reagieren kann.  

Bei den niedersächsischen Universitäten liegt das Verhältnis der angebotenen Masterstudienplatz-
kapazitäten zu den Bachelorkapazitäten aktuell bei 65 %, bei den Fachhochschulen bei 15 % und 
über alle Hochschultypen hinweg bei 46 %. Bislang ist nicht zu erkennen, dass es Engpässe in 
Niedersachsen gibt: Von den 13 537 Studienanfängerplätzen, die für das WS 2010/2011 im Mas-
terbereich angeboten wurden, wurden nur 8 465 belegt, die überschüssigen Kapazitäten werden 
entweder für die auslaufende Betreuung in den alten Studiengängen genutzt oder es werden ent-
sprechend mehr Studienanfänger im Bachelorbereich aufgenommen, sofern die Nachfrage vorhan-
den ist. 
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Dies vorausgeschickt, werden die Fragen namens der Landesregierung wie folgt beantwortet: 

Zu 1:  

Eine Differenzierung in konsekutive und nicht-konsekutive Masterstudiengänge ist gemäß den län-
dergemeinsamen Strukturvorgaben für die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen 
vom 4. Februar 2010 nicht mehr vorgesehen. Die wenigen zunächst als nicht-konsekutiv akkredi-
tierten Master-Studiengänge sind im Rahmen der Re-Akkreditierung als weiterbildende bzw. kon-
sekutive Masterstudiengänge umzugestalten. Die Studienplatzkapazitäten in Masterstudiengängen 
nach Hochschulen sowie die Anzahl der Masterstudiengänge nach Hochschulen sind in der Anlage 
zu Frage 1 dargestellt. 

Zu 2:  

Im Studienjahr 2010/2011 betrug die Zahl der Bachelorstudienanfängerplätze insgesamt 29 451 
(nur Universitäten: 18 296) und die Zahl der Master-Studienanfängerplätze 13 537 (nur Universitä-
ten: 11 913). An Universitäten entfallen damit auf 100 Bacheloranfängerplätze etwa 65 Master-
anfängerplätze. Bei einer Erfolgsquote von 80 % (vgl. Hochschulen auf einen Blick 2010) steht da-
mit rechnerisch für über 80 % der Bachelorabsolventen ein Master-Studienanfängerplatz zur Verfü-
gung. 

Die summarischen Zahlen ergeben sich aus der Anlage zu Frage 2. Zur Entwicklung der Studien-
platzkapazitäten der einzelnen Bachelor- und Masterstudiengänge an den einzelnen Hochschulen 
wird auf die den jährlichen Studienangebotszielvereinbarungen beigefügten Ergebnisübersichten 
verwiesen. 

Zu 3:  

Die Gegenüberstellung von Zulassungszahl (Kapazität) bzw. Zahl der Studienanfänger im ersten 
Fachsemester pro Masterstudiengang ergibt sich aus der Anlage zu Frage 3. Daneben bestehen 
Studienanfängermöglichkeiten in Einzelfällen auch im jeweiligen Sommersemester. 

Zu 4:  

Aus der Gegenüberstellung von Bewerbungen einerseits und Zulassungen andererseits lässt sich 
keine belastbare Aussage über das Verhältnis von Angebot und Nachfrage ableiten, da viele Stu-
dierende sich online an verschiedenen Hochschulen und damit mehrfach um einen Studienplatz 
bewerben. Auch Vergleiche im Längsschnitt sind aus diesem Grund derzeit wenig aussagekräftig. 
Die erbetene Gegenüberstellung von Bewerbungen bzw. Zulassungen pro Masterstudiengang ist in 
der Anlage zu Frage 4 dargestellt. 

Zu 5:  

Die Auswahlkriterien für die Zulassung zu den einzelnen Masterstudiengängen ergeben sich aus 
der Anlage zu Frage 5, sofern die Studiengänge nicht zulassungsfrei sind. Die genannten Kriterien 
sind als zwingende Zugangsvoraussetzungen zum Nachweis der besonderen Eignung gemäß § 18 
Abs. 8 Satz 1 NHG zu verstehen. Sofern über das Kriterium 1 ein Kriterium in Verbindung mit einer 
Note aufgeführt wird, handelt es sich um eine Möglichkeit zur Verbesserung der sogenannten 
Grenznote im Zulassungsverfahren durch den Nachweis zusätzlicher oder bestimmter Einzelleis-
tungen. 

Zu 6:  

In der ganz überwiegenden Zahl der Fälle werden die Studienmöglichkeiten nach der Bachelornote 
in Kombination mit einem Kriterium oder mehreren Kriterien vergeben. Die entsprechenden Anga-
ben ergeben sich aus der Anlage zu Frage 6. 

Zu 7:  

Die Zugangsvoraussetzungen für weiterführende Studiengänge und Masterstudiengänge sind in 
§ 18 Abs. 8 NHG geregelt. Die Zugangs- und Zulassungsordnungen für die einzelnen Masterstu-
diengänge sind nach § 18 Abs. 14 NHG vom Ministerium für Wissenschaft und Kultur zu genehmi-
gen. Je nach Ausgestaltung des jeweiligen Masterstudienganges sind die Masterstudiengänge 
„anwendungsorientiert“ oder „forschungsorientiert“ ausgerichtet. Daraus folgt, dass die Anforderun-
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gen, die an die Studienbewerberinnen und -bewerber gestellt werden, unterschiedlich sein können. 
Untereinander abgestimmte einheitliche Kriterien sind angesichts der unterschiedlichen Randbe-
dingungen und der verfolgten Profilbildung der Hochschulen daher nicht angezeigt. 

Zu 8:  

Die entsprechenden Angaben ergeben sich aus der Anlage zu Frage 8. 

Zu 9:  

Die Landesregierung sieht in der umfassenden Förderung von Durchlässigkeit und Mobilität eine 
der zentralen Herausforderungen des Bologna-Prozesses. Vor diesem Hintergrund folgt sie der 
Einschätzung der Arbeitsgruppe zur Weiterentwicklung des Bologna-Prozesses, dass unverändert 
bestehende Mobilitätshindernisse zu minimieren sind. Ermutigende Signale gibt es bereits jetzt bei 
der Auslandsmobilität von Bachelorstudierenden. Wie das Internationale Zentrum für Hochschulfor-
schung Kassel (INCHER) herausgefunden hat, bestreiten Bachelorstudierende nur unwesentlich 
seltener ein Studiensemester im Ausland als ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen in Diplom- 
und Magisterstudiengängen (16 zu 19 %). Und dies bei deutlich kürzeren Studienzeiten! 

Neben der verstärkten Einführung von „Mobilitätsfenstern“ für Auslands- und Praxisaufenthalte und 
des Ausbaus von Kooperationen mit Partnerhochschulen ist insbesondere die Anrechnung von an 
anderen Hochschulen im In- und Ausland erworbenen Studienleistungen ein wichtiger Baustein bei 
der Ermöglichung interhochschulischer Mobilität. Dies trifft in besonderer Weise auf den Übergang 
vom Bachelorabschluss zum Masterstudiengang zu. Durch die in Niedersachsen obligatorische 
Genehmigung aller Masterzugangsordnungen durch das Ministerium für Wissenschaft und Kultur 
konnte der Bevorzugung hochschuleigener Absolventinnen und Absolventen sowie einer möglichen 
Benachteiligung von Bachelorabsolventen von Fachhochschulen deutlich entgegengewirkt und die 
Basis für einen souveränen Umgang mit an anderen Einrichtungen erworbenen Kompetenzen ge-
legt werden. 

Zu 10:  

Die entsprechenden Angaben sind in der Anlage zu Frage 10 dargestellt. 

Zu 11:  

Der Bachelor ist der Regelabschluss eines Hochschulstudiums und soll somit für die Mehrzahl der 
Absolventen einen (ersten) Berufszugang eröffnen. Als Planungsgröße, die über alle Hochschular-
ten und Studiengänge hinweg angestrebt wird, ist davon auszugehen, dass eine Kapazität für kon-
sekutive Master-Studiengänge in Höhe von 50 v. H. der Bachelorabsolventenzahl ausreichend ist. 
Ergänzend wird auf die Antwort zu Frage 2 verwiesen. 

Derzeit ist in Niedersachsen aus den oben dargelegten Gründen kein kapazitärer Engpass erkenn-
bar. Dies ist auch aus den Antworten zu den Fragen 3 und 4 zu erkennen. Darüber hinaus ist die 
Attraktivität des Bachelor als erster akademischer und berufsqualifizierender Abschluss weiter zu 
stärken. Die von der „Arbeitsgruppe zur Weiterentwicklung des Bologna-Prozesses in Niedersach-
sen“ unter Beteiligung der Hochschulen und Studierenden im Juni 2010 vorgelegten Empfehlungen 
befinden sich bereits in der Umsetzung und werden an diesem Punkt ihren Beitrag leisten. Die po-
sitive Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit der Bachelorangebote zeigen sich auch in den jüngs-
ten wissenschaftlichen Studien, etwa in der Frage des gut gelingenden Berufseinstiegs. 

Ob Masterkapazitäten auszuweiten oder im Lichte der tatsächlichen Nachfrage zukünftig zu redu-
zieren sind, wird sich in den kommenden Jahren zeigen und ist Gegenstand fortlaufender Betrach-
tungen. 

Zu 12:  

Nach den Ländergemeinsamen Strukturvorgaben der Kultusministerkonferenz für die Akkreditie-
rung von Bachelor- und Masterstudiengängen in der Fassung vom 4. Februar 2010 stellt der Ba-
chelorabschluss als erster berufsqualifizierender Abschluss den Regelabschluss dar. Der Master-
abschluss stellt einen weiteren berufsqualifizierenden Abschluss dar. Masterstudiengänge dienen 
der fachlichen und wissenschaftlichen Spezialisierung. Je nach Ausgestaltung sind die Masterstu-
diengänge „anwendungsorientiert“ oder „forschungsorientiert“ ausgerichtet. Daraus folgt, dass die 
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Anforderungen, die an die Studienbewerberinnen und -bewerber gestellt werden, unterschiedlich 
sein können. Über die vom Ministerium genehmigten Zugangs- und Zulassungsordnungen infor-
mieren die Hochschulen u. a. in ihrem Internetauftritt.  

Von Bachelorstudierenden wird erwartet, dass sie sich rechtzeitig mit der Frage beschäftigen, wel-
che beruflichen Ziele sie mit der Aufnahme eines Masterstudiums verfolgen. Dies stellt keine un-
zumutbare Hürde für die Studierenden dar, da das mögliche Spektrum durch die inhaltliche Aus-
richtung des Bachelorstudiums fachliche Anhaltspunkte bietet. 

Zu 13:  

Die Zuständigkeit für die Regelungen im Übergang zwischen Bachelor- und Masterstudiengängen 
liegt bei den Bundesländern. Im Übrigen wird auf die Vorbemerkungen und die Antwort zu Frage 11 
verwiesen. 

Zu 14:  

Im Einklang mit der Antwort zu Frage 11 hält Niedersachsen daran fest, dass der Bachelor der Re-
gelabschluss eines Hochschulstudiums ist und somit für die Mehrzahl der Absolventen einen (ers-
ten) Berufszugang eröffnen soll.  

Zu 15:  

Nach elf Jahren Bolognaprozess und im Anschluss an die in den Jahren 2004, 2006 und 2008 mit 
großem Aufwand von führenden Unternehmen der deutschen Wirtschaft betriebene „Bachelor Wel-
come!“-Initiative ist mittlerweile erkennbar, dass die neuen Studiengänge in der betrieblichen Reali-
tät angekommen sind. Hierfür sprechen Befragungsergebnisse bei Personalverantwortlichen wie 
auch generelle Einschätzungen zur Qualität der neuen Bachelorstudiengänge. In der JobTrends-
Studie 2009 von Staufenbiel, des Karriereportals für Hochschulabsolventen, wird von einer erneu-
ten Steigerung der Akzeptanz der Bachelorstudiengänge (über alle Fächergruppen betrachtet) auf 
81 %berichtet. Am geringsten fällt diese Akzeptanz bei den Naturwissenschaftlern (64 %) und den 
Ingenieuren (73 %) aus. 

Allerdings müssen diese Zahlen auch in Bezug gesetzt werden zu den tatsächlich bereits vorhan-
denen Erfahrungen mit den Absolventinnen und Absolventen der neuen Studiengänge. Eine vom 
Institut der deutschen Wirtschaft (IW) und dem Verein Deutscher Ingenieure im Dezember 2009 
veröffentlichte Studie „Bachelor und Master - Von wegen Ingenieure zweiter Klasse“ berichtet, dass 
von den 1 753 befragten Betrieben überhaupt erst 362 Firmen Bachelor- oder Masterabsolventen 
eingestellt haben. 

Wenig überraschend finden sich diese häufiger in größeren Unternehmen wieder, da hier der Per-
sonalbedarf größer ist und häufiger Neueinstellungen getätigt werden. Mit einer größeren Distanz 
von KMU im Hinblick auf die Bachelorstudierenden hat dies nichts zu tun. Die Verwendungsmög-
lichkeiten und Karrierechancen zwischen Diplom- und Bachelor-/Masteringenieuren zeigen nach 
der IW-Untersuchung keine signifikanten Unterschiede. Entscheidend sei hier die Bewährung im 
Arbeitsalltag, generell brächten auch die Bachelorabsolventen eine hohe Praxistauglichkeit mit. Bei 
den Anfangsgehältern ist eine Besserstellung von universitären Diplomingenieuren im Unterschied 
zu FH- und/oder Bachelorabsolventen üblich. Dieser Unterschied ist nach drei bis fünf Jahren Be-
rufserfahrung jedoch nahezu nivelliert; dann verdienen 81 % der universitären Bachelorabsolventen 
genauso viel wie die Diplomabsolventen. Auch dies ist somit ein Indiz für die Akzeptanz und Praxis-
tauglichkeit der neuen Studiengänge. 

Bestätigt werden diese Einschätzungen durch das Arbeitspapier „Bachelor auf Erfolgskurs!? - Eine 
Überprüfung einzelner Reformziele anhand von Daten aus dem CHE-Hochschulranking“ vom 
Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) aus dem Mai 2010. Hier wird wiederum für mehrere Fä-
chergruppen und getrennt nach Universitäten und Fachhochschulen eine Einschätzung der Qualität 
der Bachelorstudiengänge im Vergleich zu den früheren Diplom- und Magisterstudiengängen an-
hand der Indikatoren „Praxisbezug“, „Arbeitsmarkt- und Berufsbezug“, „Unterstützung für Auslands-
studium“, „Betreuung“ und „Studiensituation insgesamt“ getroffen. 
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Die für die Akzeptanz in der Wirtschaft wichtigen beiden erstgenannten Indikatoren zeigen in fast 
allen Fächergruppen signifikante Verbesserungen durch die Umstellung auf die neuen Studiengän-
ge. Insbesondere was durch Untersuchungen zu den Abbrecherquoten bereits erkennbar war, wird 
bestätigt: Die Gesellschafts- und Wirtschaftswissenschaften haben enorm von den neuen Struktu-
ren profitiert; in den Natur- und Ingenieurwissenschaften fällt die Bilanz durchwachsener aus. 

Zu 16:  

Hier angesprochene sogenannte Studierfähigkeitstests werden aktuell für sechs Masterstudien-
gänge an der Universität Göttingen durchgeführt. An den dadurch der Hochschule entstehenden 
Kosten werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht beteiligt. 

 

Prof. Dr. Johanna Wanka 
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(Ausgegeben am 24.01.2011) 


